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Die stimmberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner 

der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Winterthur Mattenbach 

werden freundlich eingeladen zur Teilnahme an der 

 

ORDENTLICHEN 

KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG 

 

vom Montag, 2. Juni 2025, 19.00 Uhr  

im Kirchgemeindehaus Winterthur Mattenbach 

 

Traktanden 

 

1. Kenntnisnahme Jahresbericht 2024 

2. Genehmigung Jahresrechnung 2024 

3. Wahl Ersatzmitglied für die Stadtsynode 

4. Wahl einer neuen Pfarrperson 

5. Anfragen gemäss §17 Gemeindegesetz* 

 

Anschliessend an die Versammlung findet eine kurze Information über die Situation 
der Kirchgemeinde statt. 
 

Anfragerecht nach Art. 17 Gemeindegesetz*: Die Stimmberechtigten können über 
Angelegenheiten der Kirchgemeinde von allgemeinem Interesse Anfragen einreichen 
und deren Beantwortung in der Versammlung verlangen. Sie richten die Anfrage in 
schriftlicher Form an die Kirchenpflege. Anfragen müssen spätestens zehn 
Arbeitstage vor einer Versammlung eingereicht werden. Die Kirchenpflege 
beantwortet die Anfragen spätestens einen Tag vor dieser Versammlung schriftlich. 
In der Versammlung werden die Anfrage und die Antwort bekannt gegeben. Die 
anfragende Person kann zur Antwort Stellung nehmen. Die Versammlung kann 
beschliessen, dass eine Diskussion stattfindet.  
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1.  Kenntnisnahme Jahresbericht 2024 

 

  

Ausgangslage  

Die Kirchgemeindeversammlung nimmt, gestützt auf Art. 12 lit. c der 
Kirchgemeindeordnung vom 22. Mai 2023, den Jahresbericht entgegen.  
Die Kirchenpflege hat diesen an ihrer Sitzung vom 10. März 2024 genehmigt. 
 

Der Jahresbericht 2024 der reformierten Kirchgemeinde Winterthur Mattenbach 
wurde allen reformierten Haushaltungen zusammen mit dem informiert. zugestellt, im 
Kirchgemeindehaus aufgelegt und auf der Webseite unter «Downloads», 
«Jahresberichte» aufgeschaltet.  
 

 

  



 Seite 3 

2.  Genehmigung Jahresrechnung 2024 

 

ANTRAG DER KIRCHENPFLEGE  

Alle Beträge in CHF. 

1. Die Kirchenpflege hat am 27. April 2025 die Jahresrechnung und die 

Sonderrechnungen 2024 der Kirchgemeinde Winterthur-Mattenbach per 

Zirkularbeschluss verabschiedet und wird dies an ihrer Sitzung vom 19. 

Mai 2025 protokollarisch festhalten. 

 

2. Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) behandelt die Jahresrechnung 

2024 der Kirchgemeinde Winterthur-Mattenbach am 5.5.2024. Weil diese 

Weisung voraussichtlich bis spätestens dem 19. Mai nochmals angepasst 

werden muss (siehe Ziffer 7), wird bis dahin auch der Befund der RPK 

Einzug in diese Weisung finden. 

Ergänzung am 19. Mai 2025: Die RPK empfiehlt der Kirchgemeinde-

versammlung die Annahme der Jahresrechnung 2024. Die RPK wird der 

Kirchgemeindeversammlung vor Ort weitere Ausführungen vorbringen. 

 
3. Die finanztechnische Überprüfung fand über den Stadtverband durch die 

Firma BDO AG statt. Sie befindet abgekürzt: «Nach unserer Beurteilung 

entspricht die beigefügte Jahresrechnung den kantonalen gesetzlichen 

Vorschriften.» 

 

4. Die Jahresrechnung 2024 der Kirchgemeinde Winterthur-Mattenbach weist 

folgende Eckdaten aus: 

Erfolgsrechnung 

Gesamtaufwand  1'529'352.40 

Ertrag (ohne Steuerzuteilung)  352'386.68 
Steuerzuteilungsbetrag  1'176'965.72 

 

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 
Ausgaben Verwaltungsvermögen  109'427.70 
Einnahmen Verwaltungsvermögen  - 
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen  109'427.70 

Investitionsrechnung Finanzvermögen 

Ausgaben Finanzvermögen  - 

Einnahmen Finanzvermögen  - 

Nettoinvestitionen Finanzvermögen  - 

Bilanzsumme per 31.12.2024  1'951'608.08 

 
Der Steuerzuteilungsbetrag wird vom Verband der evangelisch-
reformierten Kirchgemeinden der Stadt Winterthur getragen. 
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5. Bericht der Kirchenpflege 

Im Berichtsjahr sind die Liegenschaften des Finanzvermögens neu 

bewertet worden. Die entsprechende positive Wertberichtigung der 

Liegenschaft Zwinglistrasse 11 im Betrage von 68'900 war nicht budgetiert, 

weshalb für einen aussagekräftigen Vergleich zwischen der 

Jahresrechnung und dem Budget im Bericht der Kirchenpflege eine 

Bereinigung des a.o. Ertrages nötig ist. 

 

Steuerzuteilung 

Steuerzuteilungsbetrag Jahresrechnung 1'176'965.72 

+ positive WB Neubewertung Liegenschaften FV 68'900.00 

Steuerzuteilung bereinigt 1'245'865.72 

Steuerzuteilung Budget 1'168'700.00 

Abweichung Steuerzuteilung 77'165.72 (6.60%) 

Budqetquote 

Steuerzuteilungsbetrag Jahresrechnung 1'176'965.72 

+ positive WB Neubewertung Liegenschaften 68'900.00 

- minus Abschreibungen (vom Verband übernommen) 44'394.00 

 1'201'471.72 

zugeteilte Budgetquote 2024 1'013'631.00 

Mehrausschöpfung Budgetquote 187'840.72 (18.53%) 

budgetierte Mehrausschöpfung -116'169.00 

Abweichung Budgetquote effektiv/budgetiert -71'671.72 

 

6. Die finanzielle Situation der Kirchgemeinde Mattenbach zeigt sich nach 

diesem negativen Ergebnis sehr anspruchsvoll. Die aus diesem Ergebnis 

erfolgende Negativreserve von rund -278'000 müsste in den Budgetjahren 

2026 – 2028 vollständig abgebaut werden. Dies hätte Budgeteinbussen 

von jährlich 95'000 zur Folge. Die Kirchenpflege beantragte unmittelbar 

nach Kenntnisnahme der Möglichkeit am 18. April 2025 beim Stadt-

verband zwei Nachtragskredite für das noch offene Rechnungsjahr 2024. 

Einerseits steht die Summe der gebundenen Kosten für die Radon-

sanierung im UG des Kirchgemeindehauses über 110'699.75 und 

andererseits die gebundenen Kosten der Aufwände des Interims-

präsidiums im Jahr 2024 über 78'192.75. 

Ergänzung am 19. Mai 2025: Der Stadtverbandsvorstand unterstützt den 

Antrag über CHF 33'192.75 als Nachtragskredit für die Ausgaben des 

Interimspräsidiums von April bis August 2024. Der Vorstand hat jedoch nur 

Finanzkompetenz bis CHF 20'000, weshalb der Antrag am 30.6.2025 von 

der Stadtsynode behandelt wird. Den zweiten Antrag zur Radonsanierung 

wurde unserer Präsidentin empfohlen zurückzuziehen, er sei chancenlos. 

 

7. Da diese Einladung/Weisung am 5. Mai 2025 öffentlich gemacht werden 

muss und der Vorstand des Stadtverbands erst am selben Tag abends 

tagt, wird diese Weisung nochmals in angepasster Form bis zwei Wochen 

vor der Versammlung vorliegen. Dieses Vorgehen ist gemäss 

Gemeindegesetz §18 Abs. 3 in solchen dringenden Fällen möglich. 
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8. Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung unter 

Anwendung von Art. 13, lit. f der Kirchgemeindeordnung vom 22. Mai 2023 

die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024 der Kirchgemeinde 

Winterthur-Mattenbach zu genehmigen. 

 

9. Mitteilung an:  

- Verbandssekretariat der Stadt Winterthur 

- Bezirkskirchenpflege 
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3.  Wahl Ersatzmitglied für die Stadtsynode 

 

ANTRAG DER KIRCHENPFLEGE 
1. Die Kirchgemeindeversammlung wählt als Delegierte der Kirchgemeinde 

Mattenbach in die Stadtsynode: … 

2. Mitteilung an: 

a. Verbandssekretariat der Stadt Winterthur 

 
AUSGANGSLAGE 
Aktuell sind folgende Personen aus unserer Kirchgemeinde in die Stadtsynode 
delegiert: 

• Erika Lupini, 

• Ernst Städeli, 

• Patrik Sprecher 

 
Erika Lupini und Ernst Städeli wurden am 5. September 2022 und Patrik Sprecher 
wurde am 27. Mai 2024 gemäss Kirchgemeindeordnung Art. 12, lit. j durch Beschluss 
der Kirchgemeindeversammlung in die Stadtsynode gewählt. 
 
Die Wahl und Zusammensetzung der Delegierten für die Stadtsynode sind in Art. 18 
des Verbandsstatuts geregelt und lauten wie folgt:  

1. Die Stadtsynode ist die Delegiertenversammlung des Stadtverbands. Sie 

besteht aus je drei Mitgliedern pro Verbandsgemeinde. 

2. Die Mitglieder der Stadtsynode werden durch die Gemeindeversammlungen 

der einzelnen Verbandsgemeinden gewählt. Pro Gemeinde muss ein 

gewähltes Mitglied der Stadtsynode der Kirchenpflege angehören. 

3. Mitglieder der Kirchenpflege, welche ihren politischen Wohnsitz ausserhalb 

der Stadt Winterthur haben, können nicht in die Stadtsynode gewählt werden. 

4. Als Mitglieder der Stadtsynode nicht wählbar sind die in den Kirchgemeinden 

und im Verband amtenden Pfarrerinnen und Pfarrer sowie Personen, die als 

Angestellte des Verbands oder einer oder mehrerer Verbandsgemeinden tätig 

sind. 

Für Mitglieder der Stadtsynode beträgt die Amtsdauer 4 Jahre. Sie fällt nach 
Kalenderjahren mit derjenigen der Gemeindebehörden zusammen (Art. 6 Statut).  
 
Erika Lupini hat ihren Rücktritt aus der Stadtsynode mitgeteilt. 
 
Aus diesem Grund ist durch die Kirchgemeindeversammlung ein Ersatzmitglied aus 
der Kirchenpflege für die restliche Amtszeit bis 2026 zu wählen. 
 
Johannes Vogel stellt sich für die Wahl in die Stadtsynode zur Verfügung. Er amtet 
in unserer Kirchgemeinde seit 1.1.2024 als Kirchenpfleger und führt die Ressorts 
Finanzen und Liegenschaften. Zudem ist er Teil des Vizepräsidiums. 
Er ist Berufschullehrer an der Berufsbildungsschule Winterthur, ist verheiratet und ist 
Vater von drei Jungs im Primarschulalter. 
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4.  Wahl Pfarrperson 60 %: 

  Pfrn. Isabelle Schär 

 

ANTRAG DER PFARRWAHLKOMMISSION (PWK) 
1. Die Pfarrwahlkommission der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde 

Winterthur Mattenbach beantragt mit Beschluss, der Kirchgemeinde-

versammlung gemäss Art. 12, lit. g der Kirchgemeindeordnung vom 

22. Mai 2023: 

Isabelle Schär, geb. 14.03.1968, von Weinfelden als Pfarrerin 

für die Amtsperiode 2024 – 2028 auf die ordentliche Pfarrstelle zu wählen. 

ERGÄNZENDER ANTRAG DER KIRCHENPFLEGE 
2. Frau Isabelle Schär hat zugesagt eine allfällige Wahl anzunehmen. 

3. Das Wahlfähigkeitszeugnis der Zürcher Landeskirche liegt vor. 

4. Das Stellenpensum von Pfarrerin Isabelle Schär beträgt 60 %, 

Eintrittsdatum: 1. November 2025. 

5. Mit der Installation der vorgeschlagenen Pfarrperson wird die 

Pfarrwahlkommission aufgelöst. 

6. Mitteilung an: 

a. Landeskirche des Kantons Zürich 

b. Bezirkskirchenpflege 

c. Dekanat, Christoph Stebler 

Ablauf (Erfolgsfall) 
- Evt. Antrag auf Rückweisung des Antrags der PWK  (PfrVO §19 Abs. 1) 

- Geheime Wahl über den Antrag der PWK (PfrVO §20 Abs. 2) 

- Schriftliche Annahme der Wahl binnen 5 Tagen  

Beleuchtender Bericht 
Die Mitglieder der Pfarrwahlkommission sind: 
- Pfarrwahlkommissionspräsidentin: Edith Bächle 

- Kirchenpflege: Hanna Marty, Johannes Vogel, Erika Lupini, Rosmarie Graf, Jean-

Luc Riond, Mirjam Staub, Alex Leu 

- Zusätzliche Mitglieder: Fiona Fröhlich, Heidi Freund, Leonie Sigg, Regula Steiger, 

Kerstin Knebel, Werner Steinemann 

- Aus dem Gemeindekonvent: Markus Ehrat, Daniel Wiederkehr, Claudio Hess 

Bericht über die Tätigkeit der Pfarrwahlkommission 
Verfasst von der Präsidentin der Pfarrwahlkommission Edith Bächle 
 
Die Pfarrwahlkommission konstituierte sich an der 1. Sitzung vom 11. Januar 2024. 
Insgesamt traf sich die Kommission zu 11 Sitzungen. Erstmals ausgeschrieben 
wurde die Pfarrstelle mit Schwerpunkt «Kind, Jugend, Familie» im Frühjahr 2024. Es 
folgten zwei weitere Ausschreibungen, da sich die Interessentinnen für andere 
Pfarrstellen entschieden. 
Wir freuen uns, dass wir der Gemeinde heute eine sehr gute Kandidatin zur Wahl 
vorschlagen können. Frau Pfarrerin Isabelle Schär hat uns bei den beiden 
Gesprächen überzeugt. Als Pfarrerin auf dem zweiten Bildungsweg bringt Pfarrerin 
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Isabelle Schär sehr viel Lebenserfahrung in verschiedenen Bereichen mit. Sie freut 
sich auf die neue Herausforderung in der Kirchgemeinde Mattenbach. 
 
 
Kurzvorstellung der Kandidatin Isabelle Schär 

Vom Röntgen ins Pfarramt 

 
Mit 20 wurde ich Radiologiefachfrau, mit 30 fiel der 
Entscheid die Matura nachzuholen und zu studieren, mit 
49 erfolgte die Ordination und mit 50 der Einstieg ins 
Pfarramt - Fabrikkirche, Stellvertretung, gewählte 
Pfarrerin. Nun würde ich mich freuen ab 1.11.25 Ihre 
Pfarrerin mit Schwerpunkt Kinder-Jugend-Familie in 
Mattenbach zu sein. 
 

Kirche ist für mich der dynamische Leib Christi, in dem sich Menschen auf 
Augenhöhe begegnen und gemeinsam nach Gott suchen. Und: Kirche ist Salz der 
Welt, das sich nicht in die Ecke stellt. Es muss in die Weltensuppen und seine Kraft 
entpuppen. Beteiligungs- und Ermöglichungs-Kirche: für mich die Kirche der Zukunft.  
 
In diesem Sinne freue ich mich auf das gemeinsame Unterwegssein! 
Mit Segensgrüssen aus Elgg, wo ich und mein Mann wohnen. Isabelle Schär 
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Detaillierte Unterlagen zu allen Geschäften stehen in der Aktenauflage im 
Kirchgemeindehaus oder auf der Webseite zur Einsicht zur Verfügung. 

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme an der Kirchgemeindeversammlung. 

 

 

 

 

Datum: 4. Mai 2025, ergänzt am 19. Mai 2025 


